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oder einer Zustimmung zu einer Verfahrenseinstellung nach § 153a Abs. 1 StPO gestellt 
wird. 

Die endgültige Einstellung des Verfahrens nach Erfüllung der jeweiligen Auflage führt zum 
Strafklageverbrauch,565 soweit sich die Tat nicht nachträglich als ein Verbrechen erweist 
(§ 153a Abs. 1 S. 5 StPO).566 Treffen in der Tat ein Privatklagedelikt und ein Offizialdelikt 
zusammen, erfasst der Strafklageverbrauch auch das Privatklagedelikt.567 Der Beschuldigte 
kann sich im Falle seiner Vernehmung als Zeuge zu dem eingestellten Tatgeschehen nicht 
mehr auf das Auskunftsverweigerungsrecht des § 55 Abs. 1 StPO berufen, was bei der Bera-
tung des Mandanten, ob er der Einstellung zustimmen soll, mitbedacht werden muss. 

Die Schwere der Schuld steht einer Einstellung nach § 153a StPO auch bei Straftaten, die 
schon im Bereich der „mittleren Kriminalität“ liegen, nicht entgegen.568 Die Einstellung ist 
deshalb „bis zur Grenze der schweren Schuld“ zulässig. Auch beim Vorwurf fahrlässiger Tö-
tung oder von Eigentums- und Vermögensdelikten oder Wirtschafts- und Steuerstraftaten 
mit erheblichen Schäden ist sie selbst bei großem öffentlichen Aufsehen nicht ausgeschlos-
sen.569 

Für die Praxis von Bedeutung sind besonders spezialpräventive Gesichtspunkte: Eine ein-
schlägige Vorverurteilung, mehrere, wenn auch nicht einschlägige Vorstrafen, Einstellung ei-
nes einschlägigen Verfahrens nach § 153a StPO vor kürzerer Zeit bzw. mehrere Verfah-
renseinstellungen nach §§ 153, 153a StPO, Unzuverlässigkeit bei der Auflagenerfüllung in 
früheren Verfahren können einer (neuerlichen) Verfahrensbeendigung nach § 153a Abs. 1 
StPO entgegenstehen. 

Im Übrigen kann das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung durch Erfüllung der fol-
genden Auflagen beseitigt werden, wobei eine Kombination mehrerer Auflagen und Wei-
sungen570 ebenso wie die Erteilung von in dem Katalog nicht genannten Auflagen und Wei-
sungen571 zulässig ist. 

aa) Schadenswiedergutmachung (§ 153a Abs. 1 Nr. 1 StPO). Materielle Schäden müssen 
nicht vollständig ausgeglichen werden. Die Wiedergutmachungsleistung ist aber immer 
konkret zu bestimmen. Sie darf an den Beschuldigten keine unzumutbaren Anforderungen 
stellen.572 Dass der Beschuldigte die Tat bestreitet, schließt die Auflage der Schadenswieder-
gutmachung nicht aus.573 Hat der Beschuldigte den Schaden bereits vor Erteilung einer ent-
sprechenden Auflage wiedergutgemacht, kann unter Verweis darauf sogleich die endgültige 
Einstellung erfolgen, ohne dass es noch der Auferlegung weiterer Auflagen oder Weisungen 
bedürfte.  

Zum Ausgleich immaterieller Schäden kann auch die Zahlung von Schmerzensgeld zur 
Auflage gemacht werden.574 

bb) Zahlung eines Geldbetrages zugunsten einer gemeinnützigen Einrichtung oder der 
Staatskasse (§ 153a Abs. 1 Nr. 2 StPO). Die Bemessung erfolgt hier nach denselben Maß-
stäben wie bei Verhängung einer Geldstrafe. Der Verteidiger kann insbesondere durch Bei-
bringung von Informationen zur Bemessungsgrundlage Einfluss auf die Höhe des Geldbe-
trages nehmen. In der Praxis wird gelegentlich ein Aufschlag dafür verlangt, dass dem 
Beschuldigten eine Anklageerhebung erspart bleibt. Die Verhandlungsmacht des Verteidigers 
____________________________________________________________________________________________ 

565 Ein beschränktes Verfahrenshindernis entsteht bereits ab dem Zeitpunkt, ab dem aufeinander bezogene 
Auflagen der Strafverfolgungsbehörden und Zustimmungserklärungen des Gerichts und des Beschuldigten 
vorliegen: Löwe/Rosenberg/Beulke § 153a Rn. 92; LG Kleve StraFo 2011, 93. 

566 Einzelheiten bei Löwe/Rosenberg/Beulke § 153a Rn. 91 ff. 
567 Löwe/Rosenberg/Beulke § 153a Rn. 17. 
568 BT-Drucks. 12/1217 S. 34 sowie Löwe/Rosenberg/Beulke § 153a Rn. 31 u. 32 zur Gesetzgebungsge-

schichte m. w. N. 
569 S. z. B. LG Bonn NStZ 2001, 375 m. Anm. Beulke/Fahl S. 426 zur Einstellung des Verfahrens gegen Alt-

bundeskanzler Kohl wegen Untreue zum Nachteil der CDU. 
570 Löwe/Rosenberg/Beulke § 153a Rn. 48. 
571 KK-StPO/Diemer § 153a Rn. 13; Beispiele bei Meyer-Goßner § 153a Rn. 14. 
572 KK-StPO/Diemer § 153a Rn. 13. 
573 Löwe/Rosenberg/Beulke § 153a Rn. 51. 
574 Meyer-Goßner § 153a Rn. 17. 
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ist weitgehend von der Stärke seiner Argumente zugunsten des Mandanten und der Ver-
dachtslage abhängig. Dass eine Verfahrenseinstellung nach § 153a Abs. 1 StPO einen hinrei-
chenden Tatverdacht voraussetzt,575 wird in der Praxis häufig ignoriert. Die Höhe des Geld-
betrages kann sich bei Zahlungen an die Staatskasse auch an der Höhe der bislang 
entstandenen Verfahrenskosten orientieren. Auch ist der Verzicht auf eine Strafentschädi-
gung nach dem StrEG zulässig. 

cc) Erbringung gemeinnütziger Leistungen (§ 153a Abs. 1 Nr. 3 StPO). Diese Auflage 
kommt vorrangig dann zur Anwendung, wenn der Beschuldigte aufgrund seiner Einkom-
mens- und Vermögenssituation zur Zahlung von Geldbeträgen nicht in der Lage ist. Der 
Umfang orientiert sich vielfach an der Tagessatzzahl im Falle einer Verurteilung zu Geldstra-
fe. 

dd) Erfüllung von Unterhaltsverpflichtungen (§ 153a Abs. 1 Nr. 4 StPO). Auch hier ist – 
anders als bei einer Weisung nach § 56c Abs. 2 StGB – die zu erfüllende Unterhaltspflicht 
genau zu beziffern. 

ee) Bemühen um einen Täter-Opfer-Ausgleich (§ 153a Abs. 1 Nr. 5 StPO). Diese Auflage 
kommt in Betracht, wenn ein Täter-Opfer-Ausgleich nicht bereits durchgeführt worden oder 
wegen mangelnder Kooperationsbereitschaft des Opfers gescheitert ist mit der Folge, dass 
die Voraussetzungen für ein Absehen von Strafe nach § 46a StGB vorlägen und das Verfah-
ren nach § 153b Abs. 1 StPO eingestellt werden könnte.576 

ff) Teilnahme an einem sozialen Trainingskurs (§ 153a Abs. 1 Nr. 6 StPO). Die Staatsan-
waltschaft kann – unter den Voraussetzungen des § 153 Abs. 1 S. 2 StPO auch ohne gericht-
liche Zustimmung – einem Beschuldigten die Weisung der Teilnahme an einem sozialen 
Trainingskurs erteilen, deren Dauer bis zu einem Jahr betragen kann (§ 153a Abs. 1 S. 3 
StPO). In diesem Fall darf die Staatsanwaltschaft auch solche personenbezogenen Daten aus 
dem Strafverfahren, die nicht den Beschuldigten betreffen, an die mit der Durchführung des 
sozialen Trainingskurses befasste Stelle übermitteln (§ 153a Abs. 4 StPO). Nichtbeschuldigte 
Personen müssen hierfür ihre Einwilligung erteilen.577 

gg) Teilnahme an einem Aufbauseminar (§ 153a Abs. 1 Nr. 7 StPO). Die Vorschrift be-
trifft besondere Aufbauseminare in Fällen, in denen der Beschuldigte „unter dem Einfluss 
von Alkohol oder anderer berauschender Mittel am Verkehr teilgenommen“ hat.578 

hh) Therapieweisung. Als andere außerhalb des Katalogs des § 153a Abs. 1 StPO anzu-
sprechende Weisung ist in Verfahren wegen der in § 181b StGB genannten Straftaten die 
sog. Therapieweisung anzusprechen (§ 153a Abs. 1 S. 8 i. V. m. § 246a Abs. 2 StPO), vor de-
ren Anordnung ein Sachverständigengutachten über Zustand und Behandlungsaussicht des 
Beschuldigten einzuholen ist. 

Für die Erfüllung der Auflagen werden dem Beschuldigten Fristen gesetzt, die von der 
Staatsanwaltschaft ggf. verlängert werden können. Ebenso können die Auflagen und Wei-
sungen von der Staatsanwaltschaft nachträglich geändert oder aufgehoben werden, um bei-
spielsweise einer von dem Beschuldigten nicht zu vertretenden Leistungsstörung Rechnung 
zu tragen.579 

Infolge der sanktionsähnlichen Ausgestaltung der Einstellungsmöglichkeit gemäß § 153a 
StPO wird diese nicht nur von Außenstehenden, sondern auch von dem Mandanten häufig 
dahin missverstanden, es sei damit eine Schuldfeststellung verbunden. Dies ist ebenso wenig 
der Fall wie es erforderlich wäre, dass der Beschuldigte den gegen ihn erhobenen Vorwurf 
einräumte. Macht die Staatsanwaltschaft eine Verfahrenseinstellung nach § 153a Abs. 1 
StPO nicht von einem Schuldeingeständnis oder einer Reueerklärung abhängig, was in der 
Praxis allerdings nicht selten ist, und steht die Schuld nicht ohnehin eindeutig fest, sollte der 
____________________________________________________________________________________________ 

575 Löwe/Rosenberg/Beulke § 153a Rn. 39, 40. 
576 Zu Einzelheiten s. → § 14. 
577 Siehe näher Busch JR 2013, 402; Meyer-Goßner § 153a Rn. 22b. 
578 Zu Einzelheiten s. → § 47. 
579 Zu Einzelheiten s. Weihrauch/Bosbach Rn. 313. 
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Verteidiger die Zustimmung des Mandanten so formulieren, dass die Schuldfrage offen 
bleibt.580 

d) Verfahrenseinstellung nach § 153b Abs. 1 StPO. Die Vorschrift lässt die Einstellung des 
Verfahrens mit Zustimmung des zuständigen Gerichts in Fällen zu, in denen das Gericht 
von Strafe absehen könnte. Im Bereich des StGB betrifft dies neben dem Täter-Opfer-Aus-
gleich (§ 46a StGB)581 den grob unverständigen Versuch (§ 23 Abs. 3 StGB), den Fall, dass 
den Täter die Folgen seiner Tat selbst schwer getroffen haben (§ 60 StGB), den Aussagenot-
stand (§ 157 StGB) und die tätige Reue.582 Der Verteidiger muss, will er eine Einstellung 
nach dieser Vorschrift erreichen, ausführlich die Umstände darlegen, die dazu führen wür-
den, von einer Bestrafung abzusehen. Von der Einstellungsmöglichkeit werden nicht nur 
Vergehens-, sondern auch Verbrechensvorwürfe erfasst. 

e) Verfahrenseinstellung nach §§ 153c und 153d StPO. Die Möglichkeit der Nichtverfol-
gung von Auslandstaten gem. § 153c Abs. 1 Nr. 3 StPO kann wegen Art. 54 SDÜ in der 
Praxis nur noch in den Fällen von Bedeutung sein, in denen eine Auslandsverurteilung in ei-
nem Nichtvertragsstaat des Schengener Rechtsraums erfolgte. Die Möglichkeit, von der Ver-
folgung aus politischen Gründen abzusehen (§ 153d StPO), ist von geringer praktischer Be-
deutung. 

f) Verfahrenseinstellung nach § 154 Abs. 1 StPO. Ist der Beschuldigte wegen einer ande-
ren Tat rechtskräftig verurteilt oder ist eine solche Verurteilung zu erwarten, kann das an-
hängige Verfahren eingestellt werden, wenn die dort in Betracht kommende Strafe oder 
Maßregel gegenüber der bereits verhängten oder zu erwartenden nicht beträchtlich ins Ge-
wicht fiele (§ 154 Abs. 1 Nr. 1 StPO) oder trotz beträchtlich ins Gewicht fallender Rechts-
folgen eine Verurteilung in angemessener Frist nicht zu erwarten wäre, so dass eine Verurtei-
lung wegen der anderen Tat zur Einwirkung auf den Täter und zur Verteidigung der 
Rechtsordnung ausreichend erschiene (§ 154 Abs. 1 Nr. 2 StPO). 

Da § 154 Abs. 1 StPO bei allen Straftaten, also auch Verbrechen, in Betracht kommt, ist 
der Anwendungsbereich der Vorschrift groß. Aus der Sicht der Verteidigung kommt es maß-
geblich auf die Herausstellung potenzieller Strafmilderungsgründe in dem anhängigen Ver-
fahren an, um insbesondere die von § 154 Abs. 1 Nr. 1 StPO geforderte Relation zu der be-
reits erfolgten bzw. zu erwartenden Verurteilung deutlich zu machen. Nicht weniger wichtig 
ist es allerdings, auf die rechtlichen oder tatsächlichen Schwierigkeiten hinzuweisen, die im 
anhängigen Verfahren einer Verurteilung entgegenstünden. Nach Nr. 101 Abs. 1 RiStBV soll 
die Staatsanwaltschaft „von den Möglichkeiten einer Einstellung nach § 154 Abs. 1 StPO … 
in weitem Umfang und in einem möglichst frühen Verfahrensstadium Gebrauch machen“. 
Darauf kann der Verteidiger ebenso verweisen wie auf den Umstand, dass die Anwendung 
des § 154 Abs. 1 StPO keine abgeschlossenen Ermittlungen voraussetzt.583 Eine Verfahrens-
erledigung nach dieser Vorschrift wird zusätzlich dadurch erleichtert, dass eine Zustimmung 
des zuständigen Gerichts nicht erforderlich ist. 

Kommt es ohne Initiative der Verteidigung zu einer Verfahrenseinstellung nach § 154 
Abs. 1 StPO, ist diese Entscheidung nicht anfechtbar.584 Einer Gegenvorstellung oder Dienst-
aufsichtsbeschwerde dürfte in aller Regel der Erfolg versagt bleiben. 

 
3. Verfahrensbeendigung durch Strafbefehlsverfahren 
 

Lässt sich eine Verfahrenseinstellung nicht erreichen und liegen die zu erwartenden Rechts-
folgen im Falle einer Verurteilung im Rahmen der im Strafbefehlsverfahren möglichen Sank-
tionen (§ 407 Abs. 2 StPO), kann von der Verteidigung bei der Staatsanwaltschaft die Bean-
tragung eines Strafbefehls angeregt werden. Ggf. sollte zuvor bei dem zuständigen Gericht 
abgeklärt werden, ob dort dem Erlass des Strafbefehls Bedenken entgegenstehen (§ 408 
____________________________________________________________________________________________ 

580 Formulierungsvorschläge bei Weihrauch/Bosbach Rn. 319. 
581 Zu Einzelheiten s. → § 14. 
582 S. hierzu den Überblick bei Löwe/Rosenberg/Beulke § 153b Rn. 3 Fn. 11 sowie § 153e StPO. 
583 KK-StPO/Diemer § 154 Rn. 17. 
584 Löwe/Rosenberg/Beulke § 154 Rn. 34. 
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Abs. 3 StPO). Eine entsprechende Initiative der Verteidigung wird nur in solchen Fällen in 
Betracht kommen, in denen nach Einschätzung des Verteidigers eine Verurteilung des Man-
danten in der Hauptverhandlung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu er-
warten ist. Der Vorteil einer solchen Verfahrensbeendigung liegt für diesen darin, dass eine  
öffentliche Hauptverhandlung mit allen damit verbundenen Nachteilen (öffentliches Aufse-
hen, erhöhte Kosten, seelische Belastung) vermieden wird. Im Falle des Erlasses eines Straf-
befehls weiß der Mandant, was schlimmstenfalls auf ihn zukommen kann, wenn der Inhalt 
des Strafbefehls nicht ohnehin mit der Staatsanwaltschaft (und ggf. dem zuständigen Ge-
richt) abgesprochen ist. Dem Mandanten muss bewusst sein, dass ein Strafbefehl einer Ver-
urteilung im Rahmen einer Hauptverhandlung gleichsteht und die verhängte Sanktion eine 
Vorstrafe darstellt. Erreicht es der Verteidiger, dass eine Geldstrafe 90 Tagessätze bzw. eine 
Freiheitsstrafe 3 Monate nicht übersteigt, bleibt dem Mandanten zumindest eine Eintragung 
in ein Führungszeugnis erspart, vorausgesetzt, dass im Register keine weitere Strafe einge-
tragen ist (§ 32 Abs. 2 Nr. 5a und b BZRG). Außerdem gilt die Fiktion des § 53 Abs. 1 Nr. 1 
BZRG, wonach er sich als unbestraft bezeichnen darf und er den der Verurteilung zugrunde 
liegenden Sachverhalt nicht zu offenbaren braucht.585 

Ob der Verteidiger den Weg des Strafbefehlsverfahrens auch dann anstreben sollte, wenn 
auch ein Freispruch als möglich erscheint, ist problematisch. Das Strafbefehlsverfahren ist 
ein „summarisches Verfahren“. Vielfach sind die zugrunde liegenden Ermittlungen nicht be-
sonders intensiv. Eine Hauptverhandlung führt in aller Regel zu einer gründlicheren Aufklä-
rung des Sachverhalts und besseren Beurteilung des Tatvorwurfs und der Persönlichkeit des 
Angeklagten. Gleichwohl gibt es Fälle, in denen der auch gegenüber dem Verteidiger den 
Vorwurf bestreitende Mandant einen Verfahrensabschluss im Wege des Strafbefehlsverfah-
rens befürwortet, weil ihm dadurch eine mit größeren Nachteilen verbundene Hauptver-
handlung erspart bleibt. Der Verteidiger sollte dem Wunsch des Mandanten nur nachkom-
men, wenn er diesen ausführlich über die Bedeutung eines Strafbefehls aufgeklärt hat. Auch 
in einem auf den Antrag auf Erlass eines Strafbefehls abzielenden Schriftsatz kann der Ver-
teidiger durch entsprechende Formulierungen586 versuchen, ein Schuldeingeständnis zu 
vermeiden, um einer „präjudizierenden“ Wirkung des auf Initiative oder mit Zustimmung 
des Beschuldigten erlassenen Strafbefehls vorzubeugen. Zur eigenen Absicherung sollte sich 
der Verteidiger das von dem Mandanten gewünschte Vorgehen schriftlich von diesem bestä-
tigen lassen.587 

 
4. Einflussnahme auf die Anklageschrift und Vorbereitung der Hauptverhandlung 
 

Auch wenn nach Einschätzung des Verteidigers eine Anklageerhebung unvermeidlich ist, 
kann das Verteidigungsbemühen im Ermittlungsverfahren darauf abzielen, auf den Inhalt 
der Anklage Einfluss zu nehmen und zumindest schon eine günstige Ausgangsposition für 
das Zwischenverfahren oder die Hauptverhandlung zu schaffen. 

Bezüglich der Anklageerhebung kann der Verteidiger bei dem Vorwurf mehrerer prozes-
sualer Taten eine Reduzierung durch Einstellung unwesentlicher Taten nach § 154 Abs. 1 
StPO, bei Tatvorwürfen mit einzelnen abtrennbaren Teilen oder bei Verwirklichung mehre-
rer Gesetzesverletzungen durch dieselbe Tat eine Beschränkung der Strafverfolgung nach 
§ 154a Abs. 1 StPO anstreben. Auch wenn von der weiteren Verfolgung ausgeschiedene Tat-
teile oder Gesetzesverletzungen nach einem entsprechenden Hinweis des Gerichts in einer 
späteren Hauptverhandlung jederzeit wieder einbezogen werden können und – ebenfalls 
nach entsprechendem Hinweis – eingestellte Taten bzw. ausgeschiedene Tatteile oder Geset-
zesverletzungen nach entsprechenden Feststellungen bei der Beweiswürdigung und bei der 
Strafzumessung berücksichtigt werden dürfen, kann die Konzentration des weiteren Verfah-
rens auf wesentliche Punkte für die Verteidigung von erheblichem Nutzen sein. 

Im Übrigen ist es angesichts der prägenden Wirkung des Ermittlungsverfahrens sowohl 
für das Zwischenverfahren, als auch insbesondere für die Hauptverhandlung und das diese 
____________________________________________________________________________________________ 

585 Zu beachten ist aber die Ausnahme in § 53 Abs. 2 BZRG. Zu registerrechtlichen Einzelheiten → § 29. 
586 Vgl. anschaulich Weihrauch/Bosbach Rn. 327. 
587 Zu weiteren Einzelheiten des Strafbefehlsverfahrens s. → § 10. 
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abschließende Urteil von maßgeblicher Bedeutung, dass so früh wie möglich in der Verfah-
rensakte, deren Inhalt in der Hauptverhandlung häufig nur reproduziert wird, die zugunsten 
des Mandanten sprechenden Sachverhalte dokumentiert werden und den rechtlichen Über-
legungen der Staatsanwaltschaft frühzeitig mit überzeugenden Argumenten entgegengetre-
ten wird. 
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I. Materielle Voraussetzungen des Erlasses und des Fortbestandes eines 
Haftbefehls und seiner Vollziehung 

 

Droht Untersuchungshaft oder ist ein Haftbefehl bereits erlassen, gar vollstreckt, müssen 
sich die Verteidigungsbemühungen zu allererst an den materiellen Voraussetzungen des Er-
lasses und des Fortbestandes eines Haftbefehls sowie seiner Vollziehung orientieren. Das gilt 
dann, wenn es darum geht, Haftgründe vorbeugend auszuräumen, ebenso wie in den Fällen, 
in denen sie – weil bereits durch Erlass eines Haftbefehls bejaht – zu entkräften bzw. zu re-
lativieren sind. Betont werden muss, dass die Verhängung von Untersuchungshaft stets nur 
als ultima ratio in Betracht kommt. Bei der Prüfung ihrer Voraussetzungen ist daher nicht 
zu fragen, ob sie angeordnet werden kann, sondern ob sie zur Sicherung des Verfahrens un-
abwendbar ist.1 

Voraussetzungen des Erlasses eines Haftbefehls nach § 112 Abs. 1 StPO: 
• dringender Tatverdacht 
• vorliegen (mindestens) eines Haftgrundes 
• Verhältnismäßigkeit. 
 
1. Dringender Tatverdacht (§ 112 Abs. 1 S. 1 StPO) 
 

Erste Voraussetzung für den Erlass eines Haftbefehls ist dringender Tatverdacht i. S. v. 
§ 112 Abs. 1 Satz 1 StPO. Der „Tat dringend verdächtig“ ist derjenige, bei dem eine „erheb-
liche“, „große“ oder „hohe“ Wahrscheinlichkeit besteht, er sei Täter oder Teilnehmer einer 
Straftat, die er rechtswidrig und schuldhaft begangen oder – wo Versuchsstrafbarkeit be-
steht – zumindest versucht hat.2 Neben diese retrospektive Wahrscheinlichkeitsbewertung 
muss eine prospektive treten: Die Prognose, dass der Beschuldigte mit sehr großer Wahr-
scheinlichkeit wegen dieser Straftat auch verurteilt wird.3 Das Gesetz liefert keine Legalde-
____________________________________________________________________________________________ 

1 KG StV 2014, 26 ff. 
2 Meyer-Goßner/Schmitt § 112 Rn. 5; Schlothauer/Weider Rn. 413 ff. 
3 AnwK-Uhaft/König § 112 StPO Rn. 5. 
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